
 

 

 

 

 

Informationen für enge Kontaktpersonen ab 07.05.2022 

 

Liebe Kontaktperson, 

Sie hatten Kontakt zu einer Person, bei der das Coronavirus SARS-CoV-2 mittels PCR-Test nachgewiesen 

wurde. 

Ein „enger Kontakt“ ist zum Beispiel:  

 wenn Sie sich mehr als 10 Minuten mit der infizierten Person ohne Maske in einem schlecht belüfteten 

Raum aufgehalten haben oder 

 ohne Maske mit der infizierten Person gesprochen haben und der Abstand weniger als 1,5 m 

betragen hatte. 

Als Kontaktperson müssen Sie sich ab dem 07.05.2022 nicht mehr in die häusliche Quarantäne absondern! 

 

Es wird Ihnen jedoch dringend empfohlen, Kontakte, insbesondere mit Risikogruppen für einen schweren 

Krankheitsverlauf, zu reduzieren und in den fünf auf den Kontakt folgenden Tagen einen Antigen-

Schnelltest durchzuführen. 

 

Ein positiver Schnelltest muss weiterhin durch einen PCR-Test bestätigt werden. 

Bei Symptomen wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt. 

 

Für Personen, die sich am 06.05.2022 noch nach altem Recht in Quarantäne befinden, endet diese 

automatisch mit Ablauf des 06.05.2022. 

 

Achtung! 

Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie Alten- und Pflegeeinrichtungen und 

ambulanten Pflegediensten etc. dürfen in diesen Einrichtungen nur tätig werden, wenn sie täglich für 5 

Tage nach dem Kontakt jeweils vor Dienstantritt einen aktuellen negativen PCR-Test oder anerkannten 

Schnelltest vorweisen können. 

 

 

Aktuelle Vorschriften der Landesregierung: 

Corona-Vorschriften | Portal Niedersachsen 

 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Gesundheitsamt Hameln 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html

